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ANHANG 

„Die Anhänge I, II, IV und V der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 werden wie folgt geändert: 

(1) Anhang I erhält folgende Fassung: 

a) Tabelle 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

i) Eintrag 236 zu 1,3-Phenylendiamin erhält folgende Fassung: 

„236 23050 000010
8-45-2 

1,3-
Phenylendiamin 

nei
n 

ja ne
in 

ND   (28)
“ 

ii) Eintrag 398 zu Antimontrioxid erhält folgende Fassung: 

„398 35760 000130
9-64-4 

Antimontrioxid ja nein ne
in 

   (6)“ 

iii) Folgende Einträge werden in numerischer Reihenfolge eingefügt: 

„1075   Montmorillonitleh
m, modifiziert mit 
Hexadecyltrimethy
lammoniumbromid 

ja nein ne
in 

  Nur zur 
Verwendung als 
Zusatzstoff mit 
einem 
Massenanteil von 
bis zu 4,0 % in 
Polymilchsäure-
Kunststoffen, die 
zur 
Langzeitlagerung 
von Wasser bei 
höchstens 
Umgebungstempe
ratur bestimmt 
sind. 

 

Kann Plättchen in 
Nanoform 
ausbilden, die in 
einer oder zwei 
Dimensionen 
dünner als 100 nm 
sind. Solche 
Plättchen müssen 
parallel zur 
Polymeroberfläch
e ausgerichtet und 
vollständig in das 
Polymer integriert 
sein.  

 

1076  122793
7-46-3 

Phosphorsäure, 
Triphenylester, 
Polymer mit 
Alpha-hydro-

ja nein ne
in 

0,05  Nur zur 
Verwendung als 
Zusatzstoff mit 
einem 
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omega-
hydroxypoly[oxy(
methyl-1,2-
ethandiyl)], C10-
16-Alkylester 

Massenanteil von 
bis zu 0,2 % in 
Materialien und 
Gegenständen aus 
hochschlagfestem 
Polystyrol (HIPS), 
die dazu bestimmt 
sind, bei 
höchstens 
Raumtemperatur 
mit Lebensmitteln 
in Berührung zu 
kommen, 
einschließlich 
Heißabfüllung 
und/oder Erhitzen 
auf bis zu 100 °C 
während einer 
Dauer von bis zu 
2 Stunden. Nicht 
zur Verwendung 
im Kontakt mit 
Lebensmitteln, 
denen in 
Anhang III das 
Simulanz C 
und/oder D1 
zugeordnet ist. 

1077   Titandioxid, 
oberflächenbehand
elt mit 
fluoridmodifizierte
m Aluminiumoxid  

ja nein ne
in 

  Nur zur 
Verwendung mit 
einem 
Massenanteil von 
bis zu 25,0 %, 
einschließlich in 
Nanoform. 

29“ 

b) In Tabelle 3 Nummer 3 werden folgende Einträge angefügt: 

„28 Es gilt eine Nachweisgrenze von 0,002 mg/kg Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanz 

29 Bei polaren Polymeren, die im Kontakt mit Lebensmitteln, denen in Anhang III das 
Simulanz B zugeordnet ist, aufquellen, besteht das Risiko, dass die 
Migrationsgrenzwerte für Aluminium und Fluorid unter strengen Kontaktbedingungen 
überschritten werden. Unter Kontaktbedingungen von mehr als 4 Stunden und 100 °C 
kann diese Überschreitung hoch sein.“ 

 

(2) Anhang II wird vollständig ersetzt und erhält folgende Fassung:  

„ANHANG II 

Beschränkungen für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff 
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Für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff gelten folgende Beschränkungen: 

1. Materialien und Gegenstände aus Kunststoff dürfen vorbehaltlich der 
Anmerkungen in Spalte 4 nicht die in Tabelle 1 geführten Stoffe in Mengen 
abgeben, die die spezifischen Migrationswerte überschreiten, die sich in mg/kg 
Lebensmittel bzw. Simulanz berechnen und in Spalte 3 angegeben sind. 

Die in Tabelle 1 geführten Stoffe dürfen nur im Einklang mit den 
Anforderungen an die Zusammensetzung nach Maßgabe von Kapitel II 
verwendet werden. Ist in Kapitel II keine Grundlage für die zulässige 
Verwendung eines solchen Stoffs festgelegt, darf dieser Stoff vorbehaltlich der 
in Tabelle 1 genannten Beschränkungen nur als Verunreinigung vorkommen. 
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Tabelle 1 

 

Allgemeine Liste der Migrationsgrenzwerte für Stoffe, die aus Materialien 
und Gegenständen aus Kunststoff migrieren 

 

(1) (2) (3) (4) 

Bezeichnung Gemäß Artikel 6 
Absatz 3 Buchstabe a 
zugelassene Salze  

SML 
[mg/kg Lebensmittel 
oder Simulanz] 

Anmerkung 

Aluminium  ja 1  

Ammonium ja - (1) 

Antimon  nein 0,04 (2) 

Arsen nein ND   

Barium ja 1  

Cadmium nein ND 
(LOD 0,002) 

  

Calcium ja - (1)  

Chrom  nein ND  (3)  

Kobalt ja 0,05  

Kupfer ja 5  

Europium ja 0,05 (4) 

Gadolinium ja 0,05 (4) 

Eisen ja 48  

Lanthan ja 0,05 (4) 

Blei nein  ND    

Lithium ja 0,6  

Magnesium ja - (1) 

Mangan ja 0,6  

Quecksilber nein ND   

Nickel nein 0,02  
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Kalium ja - (1) 

Natrium ja - (1) 

Terbium ja 0,05 (4) 

Zink ja 5  

ND: nicht nachweisbar; die Nachweisgrenze wird gemäß Artikel 11 Absatz 4 
Unterabsatz 2 zugewiesen. LOD: spezifische Nachweisgrenze 

Anmerkungen 

(1) Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 12 finden auf die Migration Anwendung. 

(2) Es gilt die Anmerkung aus Anhang I Tabelle 1, FCM Nr. 398: Der 
Migrationsgrenzwert könnte bei sehr hohen Temperaturen überschritten 
werden. 

(3) Zur Überprüfung der Einhaltung der Verordnung sollte für Gesamtchrom 
eine Nachweisgrenze von 0,01 mg/kg gelten. Wenn der Unternehmer, der 
das Material in Verkehr gebracht hat, jedoch gestützt auf die 
vorhandenen Nachweise belegen kann, dass das Vorhandensein von 
sechswertigem Chrom in dem Material ausgeschlossen ist, weil es 
während des gesamten Herstellungsprozesses weder verwendet wird 
noch sich bildet, sollte für das Gesamtchrom ein Grenzwert von 
3,6 mg/kg Lebensmittel gelten.  

(4) Die Lanthanoide Europium, Gadolinium, Lanthan und/oder Terbium 
können unter folgenden Bedingungen gemäß Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe a verwendet werden:  

a) Die Summe der Lanthanoide, die in das Lebensmittel oder in die 
Lebensmittelsimulanz migrieren, überschreitet nicht den 
spezifischen Migrationsgrenzwert von 0,05 mg/kg; und 

b) die Unterlagen gemäß Artikel 16 umfassen analytische Nachweise, 
die sich auf eine gut beschriebene Methode zum Nachweis dessen 
stützen, dass das/die verwendete(n) Lanthanoid(e) in dem 
Lebensmittel oder in dem Lebenmittelsimulanz in in Ionen 
aufgespaltener Form vorkommen. 

2. Die primären aromatischen Amine, die in Anhang XVII Anlage 8 zu 
Eintrag 43 der Verordnung (EG) Nr. 1907/20061 aufgeführt sind und für die in 
Anhang I Tabelle 1 kein Migrationsgrenzwert angegeben ist, dürfen nicht von 
Materialien und Gegenständen aus Kunststoff in Lebensmittel oder 
Lebensmittelsimulanzien migrieren oder in anderer Weise abgegeben werden. 
Sie dürfen gemäß Artikel 11 Absatz 4 nicht mit Analysegeräten mit einer 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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Nachweisgrenze von 0,002 mg/kg Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanz je 
einzelnem primärem aromatischem Amin nachweisbar sein.  

In Bezug auf die primären aromatischen Amine, die nicht in Anhang XVII 
Anlage 8 zu Eintrag 43 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführt sind, 
für die aber in Anhang I kein spezifischer Migrationsgrenzwert angegeben ist, 
wird die Konformität mit Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 gemäß 
Artikel 19 geprüft. Die Summe dieser primären aromatischen Amine im 
Lebensmittel oder im Lebensmittelsimulanz darf jedoch den Wert von 
0,01 mg/kg nicht überschreiten.“ 

(3) Anhang IV Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

„ 

6. ausreichende Informationen zu den verwendeten Stoffen oder deren 
Abbauprodukten, für welche die Anhänge I und II der Verordnung 
Beschränkungen und/oder Spezifikationen enthalten, damit auch die 
nachgelagerten Unternehmer die Einhaltung der Verordnung sicherstellen 
können; 

Auf der Ebene von Zwischenstufen umfassen diese Angaben die Benennung 
und die Menge der Stoffe im Zwischenmaterial, 

– für die Beschränkungen gemäß Anhang II gelten; oder 

– deren Genotoxizität nicht ausgeschlossen worden ist und die aus der 
beabsichtigten Verwendung auf einer Herstellungsstufe dieses 
Zwischenmaterials herrühren und in einer Menge vorhanden sein 
könnten, bei der eine Migration aus dem fertigen Material von mehr als 
0,00015 mg/kg Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanz zu erwarten ist.“ 

(4) Anhang V wird wie folgt geändert:  

(a) Kapitel 2 wird wie folgt geändert: 

i) In Nummer 2.1.3 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„iv) wenn das Material oder der Gegenstand aus Kunststoff, der dazu 
bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und 
dessen Konformität zu prüfen ist, in seiner endgültigen Anwendung 
Bestandteil einer Anlage oder eines Geräts für die Verarbeitung 
von Lebensmitteln oder eines Teils davon wird, können die 
Migrationsprüfungen auf die Weise durchgeführt werden, dass der 
Wert der spezifischen Migration in das Lebensmittel oder das 
Lebensmittelsimulanz, das mit der gesamten Anlage oder dem 
gesamten Gerät hergestellt oder verarbeitet wird, ermittelt wird, 
wobei folgende Bedingungen zu erfüllen sind: 

– das Lebensmittel oder das Lebensmittelsimulanz wird 
während der Prüfung mithilfe der Anlage oder eines Teils 
derselben unter den ungünstigsten vorhersehbaren 
Bedingungen verarbeitet, die sich schaffen lassen, wenn die 
Anlage oder ihr Teil gemäß der Bedienungsanleitung 
betrieben wird, und 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20097&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20097&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=


 

DE 7  DE 

– die während der Verarbeitung der Lebensmittel stattfindende 
Migration aus Teilen, die zur Lagerung verwendet werden, 
wie Wassertanks, Behältern, Kapseln oder Pads, und die 
Bestandteil der Anlage sind, wird anhand von Bedingungen 
bestimmt, die für ihre Verwendung repräsentativ sind, es sei 
denn, die auf die gesamte geprüfte Anlage oder das gesamte 
geprüfte Gerät angewandten Prüfbedingungen sind ebenfalls 
repräsentativ für ihre Verwendung.  

Wenn die Migrationsprüfung unter den vorgenannten Bedingungen 
durchgeführt wird und die Übertragung von Bestandteilen aus der 
Anlage oder dem Gerät als Ganzes nicht die Migrationsgrenzwerte 
überschreitet, gelten die Kunststoffteile oder -materialien in der 
Anlage oder in dem Gerät als mit Artikel 11 Absatz 1 konform. 

Die Prüfung der zur Lagerung oder Ausgabe verwendeten Teile, 
wie Wassertanks, Behälter, Kapseln oder Pads, erfolgt unter 
Bedingungen, die für ihre Verwendung repräsentativ sind und 
umfasst die vorhersehbaren Bedingungen der Lagerung des 
Lebensmittels in diesen Teilen.  

In den Belegen nach Maßgabe von Artikel 16 wird deutlich 
dokumentiert, dass die Prüfung anhand der gesamten Anlage oder 
des gesamten Geräts für die Verarbeitung und/oder Herstellung von 
Lebensmitteln oder von Teilen davon erfolgt ist. Es wird darin 
belegt, dass die Prüfung repräsentativ für ihre vorhersehbare 
Verwendung war, und angegeben, für welche Stoffe die 
Migrationsprüfung durchgeführt wurde, und es werden alle 
Ergebnisse der Prüfung angegeben. Der Hersteller einzelner 
Kunststoffteile gewährleistet bei den Stoffen, für die in der 
Verordnung festgelegt ist, dass ihre Migration gemäß Artikel 11 
Absatz 4 bei einer spezifischen Nachweisgrenze nicht nachweisbar 
sein darf, dass keine Migration stattfindet. 

In den Unterlagen zum Nachweis der Konformität, die dem 
Hersteller der fertigen Anlage oder des fertigen Geräts im Einklang 
mit der Verordnung vorgelegt werden, werden alle Stoffe geführt, 
für die Migrationsgrenzwerte gelten, die bei der vorhersehbaren 
Verwendung des gelieferten Teils oder Materials überschritten 
werden könnten. 

Wenn das Ergebnis nicht mit der Verordnung in Einklang steht, 
wird anhand der Nachweise oder analytischer Prüfungen 
festgestellt, ob die Quelle der Nichtkonformität ein Kunststoffteil 
ist, für das die Verordnung gilt, oder ein Teil, das aus einem 
anderen Material hergestellt wurde, für das die Verordnung nicht 
gilt. Unbeschadet Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 
wird die Nichtkonformität mit der Verordnung nur dann 
festgestellt, wenn die Migration aus einem Kunststoffteil herrührt.“ 

ii) Nummer 2.1.6 wird vollständig ersetzt und erhält folgende Fassung: 

„2.1.6. Mehrwegmaterialien und -gegenstände 
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Ist das Material oder der Gegenstand dazu bestimmt, wiederholt 
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, so wird die 
Migrationsprüfung/werden die Migrationsprüfungen dreimal an ein 
und derselben Probe unter Verwendung einer jeweils anderen 
Portion des Lebensmittelsimulanz durchgeführt. Die spezifische 
Migration darf bei der zweiten Prüfung nicht den Wert 
überschreiten, der bei der ersten Prüfung ermittelt wurde, und bei 
der dritten Prüfung darf die spezifische Migration nicht den Wert 
überschreiten, der bei der zweiten Prüfung ermittelt wurde.  

Die Konformität des Materials oder des Gegenstands wird dann 
anhand des Migrationswertes geprüft, der bei der dritten Prüfung 
ermittelt wurde, sowie anhand der Stabilität des Materials und des 
Gegenstands von der ersten bis zur dritten Migrationsprüfung. Die 
Stabilität des Materials gilt als unzureichend, wenn bei einer der 
drei Migrationsprüfungen eine Migration oberhalb der 
Nachweisgrenze festgestellt wird und wenn sie von der ersten bis 
zur dritten Migrationsprüfung ansteigt. Im Fall der unzureichenden 
Stabilität wird die Konformität des Materials selbst dann nicht 
bestimmt, wenn der spezifische Migrationsgrenzwert bei keiner der 
drei Prüfungen überschritten wird. 

Liegt ein schlüssiger wissenschaftlicher Nachweis dafür vor, dass 
der Migrationswert bei der zweiten und der dritten Prüfung sinkt, 
und werden die Migrationsgrenzwerte bei der ersten Prüfung nicht 
überschritten, so ist keine weitere Prüfung erforderlich. 

Unbeschadet der obigen Bestimmungen ist ein Material oder 
Gegenstand in keinem Fall als mit dieser Verordnung konform 
einzustufen, wenn bei der ersten Prüfung ein Stoff nachgewiesen 
wird, der nicht migrieren darf oder nicht in gemäß Artikel 11 
Absatz 4 nachweisbaren Mengen abgegeben werden darf.“ 

(b) Kapitel 3 wird wie folgt geändert: 

i) Unter Nummer 3.1 erhalten Tabelle 3 und die vier Absätze unter 
Tabelle 3 folgende Fassung:  

„Tabelle 3 

Standardbedingungen für die Prüfung der Gesamtmigration  

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Prüfung Nummer Kontaktdauer in Tagen [d] oder 
Stunden [h] bei 

Kontakttemperatur in [°C] zu 
Testzwecken 

 

Vorgesehene 
Lebensmittelkontaktbedingungen 

OM0 30 min bei 40 °C Jeglicher Lebensmittelkontakt bei 
kalter oder bei 
Umgebungstemperatur während 
einer kurzen Dauer 
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(≤ 30 Minuten). 

OM1 10 d bei 20 °C  Jeglicher Lebensmittelkontakt 
unter Tiefkühlungs- und 
Kühlungsbedingungen. 

OM2 10 d bei 40 °C Jegliche Langzeitlagerung bei 
höchstens Raumtemperatur, 
einschließlich Verpackung mittels 
Heißabfüllung und/oder Erhitzen 
auf eine Temperatur T, wobei 
70 °C ≤ T ≤ 100 °C, während einer 
Dauer von höchstens t = 
120/2^((T-70)/10) Minuten.  

OM3 2 h bei 70 °C Jegliche 
Lebensmittelkontaktbedingungen, 
die Heißabfüllung und/oder 
Erhitzen auf eine Temperatur T 
umfassen, wobei 70 °C ≤ T 
≤ 100 °C während einer Dauer von 
höchstens t = 120/2^((T-70)/10) 
Minuten, woran sich keine 
Langzeitlagerung bei 
Raumtemperatur oder unter 
Kühlung anschließt.  

OM4 1 h bei 100 °C oder bei Rückfluss Hochtemperaturanwendungen für 
alle Arten von Lebensmitteln bei 
einer Temperatur von bis zu 
100 °C. 

OM5 2 h bei 100 °C oder bei Rückfluss 
oder alternativ 1 h bei 121 °C 

Hochtemperaturanwendungen bis 
zu 121 °C. 

OM6 4 h bei 100 °C oder bei Rückfluss Jegliche 
Lebensmittelkontaktbedingungen 
mit einer Temperatur über 40 °C 
und mit Lebensmitteln, für die laut 
Anhang III Nummer 4 die 
Simulanzien A, B, C oder D1 
vorgesehen sind.  

OM7 2 h bei 175 °C Hochtemperaturanwendungen mit 
fetthaltigen Lebensmitteln, bei 
denen die Bedingungen von OM5 
überschritten werden. 

Unter die Prüfung OM7 fallen auch die für OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5 
beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Sie stellt die ungünstigsten 
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Bedingungen für fetthaltige Lebensmittelsimulanzien im Kontakt mit 
Nichtpolyolefinen dar. Sollte die Durchführung von OM7 mit dem 
Lebensmittelsimulanz D2 technisch nicht möglich sein, so kann die Prüfung nach 
Maßgabe von Nummer 3.2 ersetzt werden. 
 
Unter die Prüfung OM6 fallen auch die für OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5 
beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Sie stellt die ungünstigsten 
Bedingungen für die Lebensmittelsimulanzien A, B und C im Kontakt mit 
Nichtpolyolefinen dar. 
 
Unter die Prüfung OM5 fallen auch die für OM0, OM1, OM2, OM3 und OM4 
beschriebenen Lebensmittelkontaktbedingungen. Sie stellt die ungünstigsten 
Bedingungen für alle Lebensmittelsimulanzien im Kontakt mit Polyolefinen dar. 

Unter die Prüfung OM2 fallen auch die für OM0, OM1 und OM3 beschriebenen 
Lebensmittelkontaktbedingungen.“ 

 

ii) Unter Nummer 3.2 erhalten die Absätze oberhalb der Tabelle folgende 
Fassung: 

„Falls es technisch nicht möglich ist, eine oder mehrere der Prüfungen 
OM0 bis OM6 mit dem Lebensmittelsimulanz D2 durchzuführen, werden 
die Migrationsprüfungen mit 95%igem Ethanol und Isooctan 
durchgeführt. Wenn unter den ungünstigsten vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen 100 °C überschritten werden, ist zusätzlich 
eine Prüfung mit Lebensmittelsimulanz E durchzuführen. Die Einhaltung 
der Bestimmungen der Verordnung wird anhand der Ergebnisse 
derjenigen Prüfung festgestellt, bei der die höchste Gesamtmigration 
auftritt. 

Falls es technisch nicht möglich ist, OM7 mit dem 
Lebensmittelsimulanz D2 durchzuführen, so ist als Ersatzprüfung 
gestützt auf die vorgesehene und die vorhersehbare Verwendung des 
Materials oder Gegenstands die am besten geeignete der beiden 
Prüfungen OM8 und OM9 auszuwählen. Anschließend wird unter jeder 
der für die ausgewählte Prüfung benannten beiden Prüfungsbedingungen 
eine Migrationsprüfung durchgeführt, wobei für jede Prüfungsbedingung 
eine neue Probe verwendet wird. Die Einhaltung der Bestimmungen der 
Verordnung wird anhand der Ergebnisse derjenigen Prüfungsbedingung 
festgestellt, bei der die höhere Gesamtmigration auftritt.“  

iii) Nummer 3.3.2 wird vollständig ersetzt und erhält folgende Fassung: 

„3.3.2. Mehrweg-Gegenstände und -Materialien 

Die betreffende Prüfung der Gesamtmigration wird dreimal an ein 
und derselben Probe unter Verwendung einer jeweils anderen 
Portion des Lebensmittelsimulanz durchgeführt. Die Migration 
wird unter Verwendung einer Analysemethode gemäß den 
Anforderungen des Artikels 34 der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 
bestimmt. Die Gesamtmigration muss bei der zweiten Prüfung 
niedriger sein als bei der ersten Prüfung, und bei der dritten 
Prüfung muss die Gesamtmigration niedriger sein als bei der 
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zweiten Prüfung. Die Konformität mit dem 
Gesamtmigrationsgrenzwert wird auf der Grundlage der bei der 
dritten Prüfung ermittelten Gesamtmigration festgestellt. 

Wenn es technisch nicht möglich ist, dieselbe Probe dreimal zu 
prüfen, etwa wenn die Prüfung in Pflanzenöl erfolgt, können zur 
Prüfung der Gesamtmigration unterschiedliche Proben während 
drei verschiedener Zeiträume, die dem Ein-, Zwei- und Dreifachen 
der für die Prüfung vorgesehenen Kontaktdauer entsprechen, 
geprüft werden. Als Gesamtmigration gilt die Differenz zwischen 
dem dritten und dem zweiten Prüfungsergebnis. Die Konformität 
wird anhand dieser Differenz festgestellt, die den 
Gesamtmigrationsgrenzwert nicht überschreiten darf. Außerdem 
muss die Differenz zwischen dem zweiten und dem dritten 
Prüfungsergebnis niedriger sein als das Ergebnis der ersten 
Prüfung, und die Differenz zwischen dem dritten und dem zweiten 
Prüfungsergebnis muss niedriger sein als die Differenz zwischen 
dem zweiten und dem dritten Prüfungsergebnis. 

Falls wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass beim zu 
prüfenden Material oder Gegenstand die Gesamtmigration bei der 
zweiten und der dritten Prüfung sinkt, und falls der 
Gesamtmigrationsgrenzwert bei der ersten Prüfung nicht 
überschritten wird, so ist abweichend von den Bestimmungen in 
Absatz 1 die erste Prüfung allein ausreichend.“ 
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